
22. Oktober 2019
9.00–17.30 UHR
Registrierung: 8.30–9.00 Uhr

NH Danube City
Wagramer Straße 21, 1220 Wien

JAHRESTAGUNG

Datenschutz
2019
Konsequenzen.  
Praxis. 
Perspektiven.

22.  
Oktober 

2019

http://seminar.argedaten.at/betrieb2019/



 

Mag. Maria 
Christina 
Schwaiger
CMS

Assoz. Univ. Prof. 
Dr. Christian  
Bergauer
Universität Graz

Michael Mrak  
& Pamela  
Schinnerl

Casinos Austria

Dr. Klaus M.  
Steinmaurer
RTR GmbH

JAHRESTAGUNG

Datenschutz  
2019
Konsequenzen. Praxis. Perspektiven.

Bereits zum achten Mal findet die Jahrestagung zu  
aktuellen Fragen zum betrieblichen Datenschutz statt.

Im Zentrum stehen die Konsequenzen der EUDaten
schutzGrundverordnung (DSGVO) auf Österreichs Infor
mationslandschaft. Schwerpunkte bilden die Auswirkung der 
DSGVO auf Marketing, CloudComputing und Wettbewerb.

Ergänzt wird die Tagung durch Vorträge zur Umsetzung  
zentraler DatenschutzPrinzipien, wie Löschung, Auskunft,  
Beschwerderechte und Erfahrungen mit der Entscheidungs 
und Strafpraxis der Aufsichtsbehörden. 

Den Abschluss bildet die Diskussionsrunde „Sind nach  
der DSGVO Marktforschung, Online und Direktmarketing  
noch möglich?“

Weitere Informationen
http://seminar.argedaten.at/betrieb2019/

Die Funktion  
des Daten
schutz be
auftragten

Mit der DSGVO entfallen zahlreiche Melde und  
Genehmigungspflichten der Datenverarbeiter. Dafür wurden 
interne Dokumentationspflichten ausgebaut und neue  
Datenschutzinstitute geschaffen. Behandelt wird die Rolle, 
Stellung und Aufgaben des neuen Datenschutzbeauftragten und 
seine Verpflichtungen gegenüber der Datenschutzbehörde.

Dr. Christian Bergauer ist assoziierter Professor am Institut für Rechtswissen
schaftliche Grundlagen, Fachbereich Recht und IT, der Universität Graz. Er 
Unterrichtet in Rechtsinformatik und ITRecht, Strafrecht und Strafprozessrecht 
sowie Datenschutzrecht. Er ist u.a. Mitherausgeber der Fachzeitschrift jusIT, 
eines DatenschutzKommentars. Zusätzlich ist er stv. wissenschaftlicher Leiter 
des Universitätskurses Datenschutzbeauftragter und Projektleiter der Veranstal
tungsreihe „Grazer DatenschutzGespräche“.

Löschpflicht gemäß DSGVO
(autom.) Löschkonzept von Mitarbeiterdaten  
am  Beispiel SAP HR

Die DSGVO gibt strenge Vorgaben zur Löschung persönlicher 
Daten. Schon zum Zeitpunkt der Erhebung muss ein Verantwortli
cher ein Konzept zur Löschung der Daten haben. Viele Daten
banksysteme schränken jedoch Löschung aus Konsistenzgründen 
massiv ein. Der Vortrag präsentiert eine DSGVOkonforme 
Lösung am Beispiel von SAP.

Michael Mrak leitet die Abteilung Compliance der Casinos Austria / Öster
reichische Lotterien Gruppe. Als Lektor an der Fachhochschule der Wirtschaft 
in Graz und als Vortragender bei verschiedenen nationalen und internatio
nalen Seminaren und Kongressen stellt er seine Expertise auch außerhalb 
seines Unternehmens zur Verfügung. Er ist ausgewiesener Experte im Bereich 
aktueller Compliancestandards.

Pamela Schinnerl ist seit 2012 als HR Expert bei Casinos Austria tätig. Davor 
war sie seit 1998 in mehreren nationalen und internationalen Unternehmen im 
Bereich Personalverrechnung und Personaladministration tätig.

Keynote

Nach DSGVO 
kommt  
ePrivacy

Wettbewerbsrecht und Verbraucherschutz als neue Daten
schutzHerausforderungen im Zeitalter der Digitalisierung.  
Mit der neuen ePrivacyVerordnung soll der Datenschutz im 
 Telekombereich auf neue, moderne Beine gestellt werden.

Dr. jur. Klaus M. Steinmaurer MBA ist seit Juli 2019 Geschäftsführer der  
RTR GmbH, im Bereich Telekommunikation und Post. Davor war er Leiter der 
Rechtsabteilung/General Counsel bei TMobile Austria GmbH für regulatori
sche Angelegenheiten (national und international) und von 2016 bis 2018  
bei der Deutschen Telekom AG in Bonn als Vice President International  
Regulatory Affairs.

GDPR 
Watchdogs
Die Europäische 
Zusammenarbeit 
der Aufsichts
behörden

Überblick der grenzüberschreitenden DatenschutzZusammen
arbeit und deren Funktionsweise. Zudem werden wesentliche  
Entscheidungen der GDPR Watchdogs aufgezeigt und Trends 
sowie Tendenzen der bisherigen Rechtsprechung erörtert.

Mag. Christina Maria Schwaiger, LLB.oec. ist seit Mai 2019 für CMS mit 
Schwerpunkt Datenschutz tätig. Zuvor war sie Mitarbeiterin der Österrei
chischen Datenschutzbehörde mit den Arbeitsschwerpunkten nationale und 
grenzüberschreitende Verfahrensführung. Dort auf europäischer Ebene mit 
wesentlichen Datenschutzfragen betraut, betreute sie die International Transfer 
Expertengruppe des EDSA. Außerdem ist sie Lektorin beim postgradualen 
Lehrgang „Datenschutz und Privacy“ an der DonauUniversität Krems.
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Linda Herwich, Österreichische Post AG

TEILNEHMER

•  Ing. Peter Berger 
Wirtschaftskammer Wien  Arbeitskreis Vertriebsberatung

•  Mag. Gerald Dittel 
“kraftWerk“ Agentur für neue Kommunikation GmbH

•  Dipl.BW Ansgar Löhner  
 IMAS International Institut für Markt und Sozialanalysen Ges.m.b.H.

Sind nach der DSGVO Marktforschung, Online und 
 Direktmarketing noch möglich? BigData, Scoring, Profiling, 
Tracking sind längst StateoftheArt im Bereich Marktforschung, 
Online und Direktmarketing. Sind sie mit den Anforderungen  
der DSGVO kompatibel?

Zustimmung zum Newsletter, Informationspflicht bei Cookies, 
Löschungswünsche nach Werbezusendungen, Erstellen von  
Kaufkraftprofilen, statistische Analysen der Konsumgewohnhei
ten und die Frage ab wann gelten Informationen als personen
bezogen beschäftigen die Branche. Während Europas  
Marktforschung und Werbeindustrie versucht die Vorgaben der 
DSGVO umzusetzen, gehen jährlich bis zu 10% Marktanteile  
an die USInternetkonzerne verloren. 

Hochkarätige Experten und Praktiker diskutieren zum Thema.

PODIUMSDISKUSSION

Cloud 
Services & 
DSGVO
eine daten
schutzrechtliche 
Herausforderung

Der neue Trend Cloud Computing. Was sind die Vor und Nach
teile von Cloud Computing, welche rechtlichen Fragen ergeben 
sich daraus und worauf muss man bei der Wahl des Anbieters 
achten, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein?

Dr. Günter Leissler hat sich auf den Bereich des Datenschutz und Telekommu
nikationsrechts spezialisiert und leitet die Datenschutzgruppe bei Schönherr. Er 
berät in allen Bereichen des Datenschutzrechts und der damit einhergehenden 
Unternehmenscompliance, wie etwa bei der Implementierung konzernweiter 
Datenbanken, bei der Erstellung webbasierter Kommunikationslösungen oder 
bei der Vornahme internationaler Datentransfers.

DSGVO und 
Personal
verrechnung

Der Vortrag beschäftingt sich mit dem Datenschutz im  
Personalwesen und geht auf die aktuellen Praxisthemen  
im Bereich der Mitarbeiterdaten ein.

Dr. Irina Prinz ist Steuerberaterin, Prokuristin und Teamleiterin der Personal
verrechnung bei Rabel & Partner GmbH. Sie ist die Autorin der jährlichen 
Herausgabe von „Personalverrechnung in der Praxis“ sowie „Personalver
rechnung  eine Einführung“ (Linde Verlag). Dr. Prinz ist die Vortragende an 
der Akademie der Wirtschaftstreuhänder und ist ein Mitglied der Prüfungs
kommission der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im Rahmen 
der Personalverrechnungsausbildung.

MODERATION

Beschwerde
rechte seit  
Inkrafttreten 
der GDPR

• Wie hat sich das Kundenverhalten zu Datenschutzfragen 
in der Praxis verändert? 

•Wie reagiert man besten auf die Änderung? 
•Was ist zu beachten?

Mag. Judith Leschanz ist Datenschutzbeauftragte der A1 Group. Sie machte 
Ihre Karriere bei A1 in der mobilkom austria als Datenschutzbeauftragte und 
Head of Legal Expert Center. Hat langjährige Erfahrung in unterschiedlichen 
Managementpositionen im In und Ausland der Telekom Austria Group.  
Zusätzlich ist sie Vorstandsvorsitzende des Vereins österreichischer betriebli
cher und behördlicher Datenschutzbeauftragter (http://privacyofficers.at).  
Sie ist Geschäftsführerin SecurData BetriebsberatungsgesmbH.

Welche Daten 
braucht 
der Online 
Händler?

Die erhobenen Daten von OnlineDiensten sind oft umfang
reicher als tatsächlich erforderlich wäre. Die Leitlinie des EDSA 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei OnlineDiensten 
gibt Antwort auf die Frage, welche Datenverarbeitungen für eine 
Vertragserfüllung erforderlich sind und welche nicht.

Kirsten Bock, arbeitet seit vielen Jahren als Datenschutzjuristin im aufsichts
behördlichen Bereich und ist Mitglied der Ländervertretungen Deutschlands in 
Arbeitsgruppen des europäischen Datenschutzausschusses (EDSA, ehemals 
Artikel29Datenschutzgruppe). 2007 initiierte sie das Europäische Daten
schutzGütesiegel beim Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz (ULD), 
der Datenschutzbehörde in SchleswigHolstein.

DSGVO und Marketing  datenschutz
konforme Kundenkommunikation

 weitere Teilnehmer in Vorbereitung



VERBINDLICHE ANMELDUNG

TERMIN
Jahrestagung Datenschutz 2019 - 22. Oktober 2019
Kosten: € 650,– (inkl. USt. € 780,–) 

MITGLIEDERRABATT
10% Rabatt für Mitglieder der ARGE DATEN,  
der OCG oder der GDD (D).

PARTNERRABATT
Besuchen zwei oder mehr Personen einer Organisation 
dasselbe Seminar, geben wir bei gemeinsamer Rechnungs
legung zusätzlich 10% Rabatt. Diesen Rabatt müssen 
Sie nicht extra beantragen, es genügt, wenn sie mehrere 
Personen zeitgleich mit demselben Organisationswortlaut 
anmelden.

REGISTRIERUNG
Schicken Sie uns das ausgefüllte AnmeldedatenFormular:

 • per EMail: info@argedaten.at   
oder • per Fax: +43 (0)1 53 20 974

oder führen Sie Ihre Anmeldung direkt online unter  
der angeführten Webadresse durch:

Web: http://seminar.argedaten.at/betrieb2019/

ANMELDEDATEN

BUCHUNGSCODE (falls vorhanden)

NAME

ORGANISATION

FUNKTION

ANSCHRIFT

TELEFON FAX

EMAIL

10% MITGLIEDERRABATT

MITGLIED BEI  ARGE DATEN     OCG     GDD (D)

MITGLIEDSNUMMER

Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen.

DATUM UNTERSCHRIFT

ZIELGRUPPE
Diese Veranstaltung wendet sich an betriebliche Daten
schutzbeauftragte, an Mitglieder der Geschäftsführung, an 
Mitarbeiter der Rechts und Revisionsabteilungen und alle 
anderen mit Datenschutz befassten Personen. Kenntnisse der 
Grundlagen des Datenschutzrechts und Erfahrungen bei der 
Lösung von Datenschutzfragen sind von Vorteil.

LEISTUNG
Der Unkostenbeitrag inkludiert Seminarunterlagen,  
Pausenbewirtung und Mittagessen.

ORT|ZEIT

NH Danube City 
Wagramer Straße 21, 1220 Wien

Veranstaltungsdauer: 9:00–17:30 | Registrierung: 8:30–9:00

BETREUUNG|ORGANISATION
Die organisatorische und technische Betreuung der  
Veranstaltung sowie die Rechnungslegung erfolgen durch  
dieecommerce monitoring GmbH.

Fragen zur Veranstaltung richten Sie bitte an:
info@argedaten.at oder +43 (0)1 53 20 944
Anmeldung per Fax an +43 (0)1 53 20 974

Auf Wunsch helfen wir auch bei Ihrer Hotelreservierung.

Schriftliche Bestellungen richten Sie bitte an:
ecommerce monitoring GmbH, HG Wien, FN 224536a
1110 Wien, Guglgasse 15/3B/6

FACHLICHE VERANTWORTUNG
ARGE DATEN  Österreichische Gesellschaft für Datenschutz   
Die ARGE DATEN ist Österreichs wichtigste Privacy 
Interessensvertretung. Die Mitgliedschaft bei der ARGE  
DATEN steht allen offen, denen Individualität und 
 Privatsphäre wichtig sind. 

Zu unseren Mitgliedern zählen Unternehmen, Vereine,  
Behörden sowie Privatpersonen.

http://www.argedaten.at

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Rücktrittsbedingungen: bis 1 Monat vorher kostenfrei. Bis 
zumVeranstaltungstag verrechnen wir bei Rücktritt 70% des 
 Tagungs, Seminar oder Workshoppreises. Bei Nichterschei
nen ohne Abmeldung wird der volle Betrag verrechnet. Es 
besteht die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu entsenden.

Wir behalten uns vor, aus technischen Gründen oder sonsti
gen wichtigen Gründen eine Veranstaltung abzusagen. Eine 
bezahlte Teilnehmergebühr wird rückerstattet, die Erstattung 
anderer Kosten ist leider nicht möglich.

Wir behalten uns vor, innerhalb des Tagungsortes die Räum
lichkeiten der Veranstaltung kurzfristig zu verlegen.
Der Betrag ist bei Erhalt der Anmeldebestätigung fällig und 
vor Beginn der Veranstaltung zu bezahlen. Zum Veranstal
tungstermin ist die Zahlung nicht möglich.

Wir behalten uns vor, angekündigte Referenten durch andere 
 Referenten gleicher bzw. vergleichbarer Qualifikation zu 
ersetzen. Falls mehr als die Hälfte der Vortragszeit davon be
troffen ist, räumen wir Teilnehmern ein kostenloses Rücktritts
recht vor Veranstaltungsbeginn ein.

Gerichtsstand Wien


